
6.1.5 Deutsches Richtergesetz 

Vom 08.09.1961 (BGBl. I S. 1665), in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.04.1972 

(BGBl. I S. 713), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.12.2011 (BGBl. I S. 2515) 

Erster Teil   Richteramt in Bund und Ländern 

Fünfter Abschnitt   Besondere Pflichten des Richters  

§ 38   Richtereid  

(1) Der Richter hat folgenden Eid in öffentlicher Sitzung eines Gerichts zu leisten: 

»Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und getreu 

dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und 

nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir Gott helfe.« 

(2) Der Eid kann ohne die Worte »so wahr mir Gott helfe« geleistet werden. 

(3) Der Eid kann für Richter im Landesdienst eine Verpflichtung auf die Landesverfassung enthalten 

und statt vor einem Gericht in anderer Weise öffentlich geleistet werden. 

Sechster Abschnitt   Ehrenamtliche Richter 

§ 45   Unabhängigkeit und besondere Pflichten des ehrenamtlichen Richters  

(...) 

(3) Der ehrenamtliche Richter leistet den Eid, indem er die Worte spricht:  

»Ich schwöre, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland und getreu dem Gesetz zu erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen 

ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir 

Gott helfe.«  

Der Eid kann ohne die Worte »so wahr mir Gott helfe« geleistet werden. Hierüber ist der Schwörende 

vor der Eidesleistung durch den Vorsitzenden zu belehren.  

(4) Gibt ein ehrenamtlicher Richter an, daß er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid 

leisten wolle, so spricht er die Worte:  

»Ich gelobe, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland und getreu dem Gesetz zu erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen 

ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen.«  

Das Gelöbnis steht dem Eid gleich.  

(5) Gibt ein ehrenamtlicher Richter an, daß er als Mitglied einer Religions- oder 

Bekenntnisgemeinschaft eine Beteuerungsformel dieser Gemeinschaft verwenden wolle, so kann er 

diese dem Eid oder dem Gelöbnis anfügen.  

(6) Die ehrenamtlichen Richter in der Finanzgerichtsbarkeit leisten den Eid dahin, die Pflichten eines 

ehrenamtlichen Richters getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und getreu dem 

Gesetz zu erfüllen, das Steuergeheimnis zu wahren, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen 



der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. Dies gilt für das Gelöbnis 

entsprechend.  

(...) 

 


